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Wachsens. Von den Kindern waren 872 in Anstalten, 2727 bei Privaten verkost-
geldet und 1895 bei ihren Eltern.

Die Kosten der auswärtigen Armenpflege betrugen im Gesamttotal Fr.
2,699,244.—.

Unter den „Besondern Unterstützungen" erwähnt der Bericht die
Unterstützungen für nichtversicherbare Naturschäden. Aus dem ganzen Kanton wurden
Schadenfälle in der Höhe von Fr. 4,786,732.— angemeldet. Auszahlungen
erfolgten im Gesamtbetrage von Fr. 435,144.—, wobei die Erträgnisse der Natural-
gabensammlung nicht mitgerechnet sind.

Genf. Das LNrsan central äc. bisnlaisanee hat im Jahre 1926/27 in
2545 Fällen mit 535,844 Fr. unterstützt. Daran hat es aus eigenen Mitteln
geleistet: 199,918 Fr. und von den Heimatgemeinden erhältlich gemacht:
167,377 Fr., von Privaten: 258,548 Fr. 2924 Fälle betrafen Schweizer (am
meisten Genfer, Berner und Waadtländer) mit einer Unterstützungssumme von
424,546 Fr., 593 Ausländer (am meisten Franzosen, Italiener und Russen) mit
einem Unterstützungsbetrag von 197,699 Fr. Für die Passantenfürsorge wurden
verausgabt 3688 Fr. Die Verwaltungskosten des Bureaus beliefen sich auf
61,533 Fr. Der Zentralauskunftsdienst des Bureaus hat 794 Auskünfte über
Unterstützte erteilt. Das dem Bureau gehörende Hospiz du Prieuro-Butini für
unheilbar kranke Frauen hat 32 Kranke verpflegt und dafür 89,685 Fr. ausgegeben.

Die Einnahmen beliefen sich auf 95,811 Fr. — Wie bereits gemeldet
(siehe „Armenpfleger" 1927, S. 148) ist im September 1927 die Vergnügungssteuer

in Genf erhöht worden. Die Erhöhung kommt teilweise — mit einem
Betrag von 59,999—69,999 Fr. — dem Lnrsan central zugute, so daß es nicht
mehr über Defizits klagen muß und sich in seiner Tätigkeit unliebsam gehemmt
sieht. IV.
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Führer durch die schweizerische Taubstummenbildung. Herausgegeben von der Schweizerischen
Vereinigung für Bildung taubstummer und schwerhöriger Kinder. 49 Seiten. Gratis
zu beziehen von der Geschäftsstelle der Vereinigung, Herrn W. Bühr, Taubstummenanstalt
St. Gallen.

Das Schriftchen erreicht seinen Zweck, über die Taubstummheit und die Taubstummenbildung

aufzuklären, vollkommen und sollte von allen Lehrern, Pfarrern, Aerzten,
Schulpflegern, Fürsorgern, wie von jedem, der sich für seine gehörlosen Mitmenschen interessiert,
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gelesen werden. — Am Schluß sind Listen der Anstalten, Vereine, Stiftungen und Fonds
für Taubstummenbildung angefügt. IV.

Marie-Louise Schumacher, „Die Frau in der sozialen Arbeit der Schweiz" (Schriften zur
Saffa). 100 Seiten. 8°. Preis: 3 Fr. (Mk. 2.40). Orell Fützli-Verlag, Zürich und Leipzig.

Die Verfasserin entwirft auf Grund von Publikationen, von Diplomarbeiten von
Schülerinnen der sozialen Frauenschule in Zürich und von Erfahrungen aus der eigenen
Fürsorgetätigkeit in zwei Kapiteln, betitelt: die Frau in der Jugendhilfe und die Frau in
der Für- und Vorsorge für Erwachsene ein treffliches Bild des gegenwärtigen Standes der
sozialen Tätigkeit der Frau in der Schweiz und dessen, was weiter anzustreben ist. Sie ist
sich aber Wohl bewußt, daß eine Isolierung der sozialen Frauenarbeit aus der Gesamtheit
des sozialen Lebens etwas Künstliches ist und „in der Sozialarbeit eine Wechselwirkung und
ein Aufeinanderangewiesensein in der Arbeit von Mann und Frau besteht und erst der Wille
zur Zusammenarbeit dre volle Leistung ermöglicht". Sie weist auch auf Lücken hin, die
bei dem ausgedehnten Wirken der Frau gerade auf diesem Gebiete und der Knappheit des

zur Verfügung stehenden Raumes nicht zu vermeiden waren. In einem dritten Kapitel
berührt die Verfasserin Ausbildungfragen und Ausbildungsstätten und in einem vierten die
wirtschaftliche Lage der Sozialarbeiterin, die noch sehr der Verbesserung und Sicherung fähig
ist. Im Schlußwort wird mit Recht durch einige Beispiele darauf hingewiesen, daß die
Schweizerfrau, die ja jetzt schon auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge so Hervorragendes
leistet, auf die Besserung der sozialen Verhältnisse noch nachhaltiger einwirken könnte, wenn
ihr das aktive und passive Wahlrecht nicht länger vorenthalten würde. Endlich ergeht noch
eine nicht unangebrachte Mahnung an die Frauen selbst, sich, durchdrungen von ernstem sozialem

Verantwortlichkeitsgefühl, noch mehr der zahlreichen Hilfsbedürftigen anzunehmen. W.

Buchdruckerei Effingerhof in Brugg. A.-G.
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